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Allerdings unterscheidet sich der stationäre Langzeitpflegesektor maßgeblich darin 
von anderen Wirtschaftsbereichen, daß die Pflege in einer institutionellen Umgebung 
eine besondere Gefährdungslage für Rechtsgüter wie die Würde, die Gesundheit und 
das Leben bewirkt und daß es sich bei den pflegebedürftigen Menschen um „Konsu-
menten“ handelt, die oftmals nur wenig aktiv für ihre Rechte und Interessen eintreten 
können. Daher werden alternative Regulierungsansätze wohl auch in Zukunft lediglich 
ergänzend und unterstützend zur hoheitlich-imperativen Regulierung, in Deutschland 
auch zur kooperativen Regulierung, hinzutreten. 

C. Ausblick 

In dieser Arbeit wurden verschiedenste Ausprägungen der Verantwortung des engli-
schen und des deutschen Staates für die Langzeitpflege vergleichend beschrieben, sys-
tematisiert und bewertet. Um die Verantwortungsstrukturen mit der für eine differen-
zierte Betrachtung erforderlichen Detailtiefe darstellen zu können, mußte der Untersu-
chungsgegenstand dabei auf die stationäre Langzeitpflege begrenzt werden. Zum Ab-
schluß dieser Untersuchung soll daher nochmals darauf hingewiesen werden, daß infol-
ge des Fokus auf die Leistungserbringung in Pflegeheimen notwendigerweise diejeni-
gen Aspekte der staatlichen Gewährleistungsverantwortung ausgeblendet werden muß-
ten, die den Übergang von ambulanten und teilstationären Leistungen zur stationären 
Pflege und umgekehrt betreffen. Ebenso blieb das staatliche Einwirken auf die Entwick-
lung neuer Wohnformen und die Qualitätssicherung in solchen Einrichtungen unbe-
leuchtet. 

Dies darf aber freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß der respektvolle Umgang 
mit pflegebedürftigen Menschen und der vielfach postulierte Wandel von einer ange-
botsorientierten Leistungserbringung hin zu einer Pflege, in deren Zentrum die Bedürf-
nisse und die Wünsche der Pflegebedürftigen stehen, danach verlangen, auch in Bezug 
auf die Art der pflegerischen Versorgung jegliche Bevormundung aufzugeben. Die zu-
nehmende Akzentuierung der Ergebnisqualität in den Instrumenten der Pflegeregulie-
rung, die unmittelbar mit der Lebensqualität der pflegebedürftigen Menschen verbunden 
ist, kann auf Dauer nur dann Erfolg haben, wenn die Sozialleistungsregime und die 
Qualitätssicherungsmechanismen nicht nur die aktuellsten pflegewissenschaftlichen 
Erkenntnisse berücksichtigen, sondern auch auf die veränderten Lebens- und Betreu-
ungswirklichkeiten der betroffenen Personen reagieren. Dies erfordert insbesondere eine 
Flexibilität der Leistungs- und Regulierungsregime für die Entwicklung neuer, innova-
tiver Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen, die dem Wunsch hilfebedürftiger Personen 
entsprechen, möglichst lange ein selbständiges, selbstbestimmtes und selbstverantwort-
liches Leben zu führen. Eine wichtige Signalwirkung für die künftige Entwicklung 
könnte hierbei vom Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz ausgehen, das – im 
Vergleich zum HeimG – die herkömmliche, auf Pflegeheime beschränkte Perspektive 
aufgegeben hat, bewußt auf eine konkrete Bezeichnung der erfaßten Einrichtungen ver-
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zichtet und eigene ordnungsrechtliche Wirkmechanismen erstmals auch im Rahmen 
ambulanter Betreuungs- und Pflegestrukturen vorgibt.
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